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und deshalb unterliegen Sie nicht der 

Versicherungspflicht in der gesetzli-

chen Rentenversicherung. 

Ihr Dienstherr sorgt im Rahmen seiner 

„Alimentationspflicht“ für Ihre Absiche-

rung im Alter und bei Dienstunfähigkeit 

und die Ihrer Hinterbliebenen. Einzelheiten 

hierzu regelt das Beamtenversorgungsge-

setz, welches für Beamte und Richter des 

Bundes gilt.

Diese Broschüre skizziert nur die Syste-

matik der Versorgung für Beamte des 

Bundes. Für Beamte der Länder und der 

Kommunen gelten das Beamtenversor-

gungsgesetz und damit die nachfolgenden 

Ausführungen nur noch grundsätzlich, 

soweit es nicht durch neues Landesrecht 

abgelöst worden ist. Mit der Föderalis-

musreform sind die Länderregierungen 

ermächtigt, eigene Regelungen zur Be-

soldung und Versorgung zu erlassen.

Dies ist in vielen Bundesländern bereits 

geschehen. Das Beamtenverhältnis ist 

keineswegs so sicher und unantastbar wie 

vielfach in der Öffentlichkeit proklamiert. 

Die Versorgung des Beamten wird im All-

gemeinen gerade in jungen Jahren abso-

lut überschätzt. Das Ausmaß von Schutz 

und Fürsorge ist ganz entscheidend vom 

jeweiligen Beamtenstatus abhängig. Wäh-

rend „Beamte auf Widerruf“ kaum An-

sprüche auf Versorgung geltend machen 

können, haben „Beamte auf Probe“ zu-

mindest einen eingeschränkten Versor-

gungsanspruch. „Beamte auf Lebenszeit“ 

verfügen über einen Versorgungsanspruch, 

wenn sie eine ruhegehaltfähige Dienstzeit 

von mindestens fünf Jahren nachweisen 

können. 

Insbesondere durch die Reformen der 

letzten Jahre (Dienstrechtsreformgesetz 

1997, Versorgungsreformgesetz 1998, Ge-

setz zur Neuordnung der Versorgungsab-

schläge, Versorgungsänderungsgesetz 

2001 und zuletzt durch das Dienstrechts-

neuordnungsgesetz 2009) sind gravieren-

de Verschlechterungen bei der Beamten-

versorgung eingeführt worden. In den 

neuen Bundesländern gibt es außerdem 

weitere Einschränkungen bei der Versor-

gung durch die Besonderheit, dass die bis 

zum 02.10.1990 zurückgelegten Vordienst-

zeiten grundsätzlich in der gesetzlichen 

Rentenversicherung und nicht bei der Be-

amtenversorgung angerechnet werden. 

Wollen Sie genau wissen, wie Ihre derzei-

tige und zukünftige Versorgungssituation 

ist?

Wir berechnen Ihre Versorgung

Die bestehenden Versorgungslücken kön- 

nen Sie dann bequem durch eine private 

Vorsorge mit der SIGNAL IDUNA Lebens-

versicherung schließen.

Sie sind Beamter,
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Eckpunkte der Beamtenversorgung

Beamtenversorgung

SIGNAL IDUNA 
Versorgungsbausteine

Achtung: Das Höchstruhegehalt von 71,75 % der ruhegehaltfähigen Bezüge wird erst nach 40 Dienstjahren erreicht.

Witwen- und Waisengeld

Bei:

✓  Tod des Beamten oder 

Ruhestandsbeamten

Unfall-Ruhegehalt

Bei Versetzung in den

Ruhestand wegen:

✓  Dienstunfähigkeit durch 

Dienstunfall

Ruhegehalt

Bei Versetzung in den 

Ruhestand wegen:

✓  Dienstunfähigkeit durch 

Freizeitunfall/Krankheit

✓  Erreichen der gesetzlichen 

Altersgrenze (i. d. R.  

67. Lebensjahr/bestimmte 

Beamtengruppen  

62. Lebensjahr)

✓  Erreichen der Antragsalters-

grenze für Verwaltungsbeam-

te (frühestens 63. Lebensjahr)
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Die Versorgung des Beamten auf Widerruf  
bei Dienstunfähigkeit und Tod

Als Beamter auf Widerruf gilt, wer sich in 

der Ausbildung zu einem Beamtenberuf 

befindet. Das sind:

–  Beamtenanwärter in der Ausbildung 

für den einfachen, mittleren und 

gehobenen Dienst sowie

–  Referendare in der Ausbildung für 

den höheren Dienst 

Kein Anspruch auf Ruhegehalt 

Der Beamte auf Widerruf hat grundsätzlich 

keine Versorgungsansprüche. Er wird nie-

mals in den Ruhestand versetzt, sondern 

aus dem Öffentlichen Dienst entlassen. 

Sein Ausscheiden aus dem Beamtenver-

hältnis führt lediglich zur Nachversiche-

rung in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung. Durch die Nachversicherung soll der 

Beamte so gestellt werden, als hätte wäh- 

rend des Beamtenverhältnisses ein versi-

cherungspflichtiges Beschäftigungsver-

hältnis bestanden. Die Nachversicherung 

gilt als Zeit einer Versicherungspflicht in 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Bei Dienstunfall:  
Unterhaltsbeitrag

Weder Dienstunfähigkeit durch Dienst-

beschädigung noch Krankheit oder Frei-

zeitunfall führen zur beamtenrechtlichen 

Versorgung. Lediglich bei einem Dienst-

unfall, der zur Entlassung aus dem Öffent-

lichen Dienst führt, besteht Anspruch auf 

einen Unterhaltsbeitrag für die Dauer der 

durch den Dienstunfall verursachten Er-

werbsbeschränkung.

Der Unterhaltsbeitrag beträgt bei völliger 

Erwerbsunfähigkeit 66 2/3 % der ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge, die nach der 

Ernennung zum Beamten auf Probe zuerst 

gezahlt würden. Dabei ist das Grundgehalt 

nach der bis zur Altersgrenze erreichbaren 

Stufe zugrunde zu legen. Bei nicht völliger 

Erwerbsunfähigkeit (z. B. 50 %) wird der 

Unterhaltsbeitrag anteilig gewährt (also 

50 % von 66 2/3 %). Der Unterhaltsbeitrag 

wird nur gezahlt, solange eine mindestens 

20 %ige Erwerbsbeschränkung vorliegt. 

Hinterbliebenenversorgung 

Bei Tod des Beamten auf Widerruf besteht 

kein Anspruch auf Hinterbliebenenversor-

gung. Ist der Beamte an den Folgen eines 

Dienstunfalles gestorben, richtet sich die 

Hinterbliebenenversorgung in Form eines 

Unterhaltsbeitrages nach den allgemei-

nen Prozentsätzen der Hinterbliebenen-

versorgung. War der Tod nicht Folge eines 

Dienstunfalles, liegt es im Ermessen des 

Dienstherrn, ob und wieviel Unterhalts-

beitrag gezahlt wird. 

Was zahlt die gesetzliche  
Rentenversicherung? 

Leistungen aus der gesetzlichen Renten-

versicherung sind im Regelfall nicht zu 

erwarten, da die allgemeine Wartezeit von 

60 Monaten durch die Nachversicherung 

nicht erfüllt wird. Im Gegensatz zum ver-

sicherungspflichtigen Auszubildenden, der 

ab dem ersten Tag seiner Beschäftigungs- 

zeit zumindest Versicherungsschutz beim 

Arbeitsunfall genießt, geht der Anwärter/

Referendar leer aus. Der Dienstunfall die-

ses Personenkreises wird auch durch eine 

eventuelle Nachversicherung nicht zum 

Arbeitsunfall*. Das bedeutet, dass die War- 

tezeit aufgrund eines Arbeitsunfalles nicht 

(vorzeitig) erfüllt ist. 

Die Wartezeit für eine Erwerbsminderungs-

rente ist auch dann erfüllt, wenn unab-

hängig von der Ursache die volle Erwerbs-

minderung innerhalb von 6 Jahren nach 

Beendigung einer Ausbildung (auch Schul-

ausbildung) eintritt und in den letzten 2 

Jahren mindestens 1 Jahr Pflichtbeiträge 

(auch durch Nachversicherung) gezahlt 

worden sind. Das bedeutet, dass im ersten 

Jahr der Ausbildung überhaupt kein Ver-

sicherungsschutz besteht. 

Ab dem zweiten Ausbildungsjahr würde 

eine Erwerbsminderungsrente aufgrund 

der Nachversicherung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung gezahlt. Dies setzt 

allerdings eine ganz erhebliche Einschrän-

kung der Erwerbsfähigkeit voraus und 

kommt bei weniger schweren Gesund-

heitsbeeinträchtigungen nicht zum Tragen. 

Im Übrigen reicht die Erwerbsminderungs-

rente aufgrund geringen Nachversiche-

rungseinkommen in jungen Jahren und den 

Rentenabschlägen bei weitem nicht für 

den finanziellen Bedarf in einer solchen 

Notlage aus.
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Die Versorgung des Beamten auf Widerruf bei Dienstunfähigkeit oder Tod

bei Dienstunfähigkeit bei Tod

Durch Krankheit oder Freizeitunfall Keine Versorgung Keine Hinterbliebenenversorgung

Durch Dienstbeschädigung Keine Versorgung Keine Hinterbliebenenversorgung

Durch Dienstunfall
Unterhaltsbeitrag bei mindestens 
20 %iger Erwerbsbeschränkung

Unterhaltsbeitrag

Unsere Empfehlung für 
Beamte auf Widerruf:

–  Absicherung des Unfallrisikos 

(Dienst- und Freizeitunfall)

–  Absicherung des Risikos  

der Dienstunfähigkeit 

(Krankheit oder Unfall)

–  Frühzeitiger Aufbau einer 

Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung

Fazit

Für Beamte auf Widerruf bestehen völlig 

unzureichende Versorgungsansprüche.
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Als Beamter auf Probe gilt, wer den Vorbe-

reitungsdienst abgeleistet hat und sich in 

der Probezeit befindet, die vor der Ernen-

nung zum Beamten auf Lebenszeit zurück-

zulegen ist. Endet die Probezeit vor dem 27. 

Lebensjahr, so bleiben Beamte die vor dem 

12.02.2009 in das Beamtenverhältnis auf 

Probe berufen wurden, bis zum 27. Le-

bensjahr im Beamtenverhältnis auf Probe. 

Ruhestand nur bei Dienstunfall 
und Dienstbeschädigung 

Der Beamte auf Probe verfügt lediglich 

über eingeschränkte Ansprüche auf Ver-

sorgung. 

Nur bei Dienstunfähigkeit aufgrund ei-

ner Dienstbeschädigung oder durch 

Dienstunfall wird er in den Ruhestand ver-

setzt. Dienstunfähigkeit liegt bei dauerhaf-

ter Unfähigkeit zur Erfüllung dienstlicher 

Pflichten infolge eines körperlichen Gebre-

chens oder wegen Schwäche der körperli-

chen und geistigen Kräfte vor. Eine Dienst-

beschädigung liegt vor, wenn sich der 

Beamte ohne grobes Eigenverschulden 

im Dienstbereich eine Verwundung oder 

sonstige Beschädigung zuzieht, die zur 

Krankheit bzw. Dienstunfähigkeit führt. Als 

Dienstunfall gilt ein durch äußere Einwir-

kung verursachtes Unglück, das in Aus- 

übung oder infolge des Dienstes einge-

treten ist. Unabhängig von der Erfüllung der 

Wartezeit von fünf Jahren wird er in den 

Ruhestand versetzt und erhält ein Ruhege-

halt auf der Grundlage seiner Besoldung. 

Hier wird die „Erfahrungsstufe“ zugrunde 

gelegt, die er bis zur Altersgrenze hätte er-

reichen können. Das Ruhegehalt hat in je-

dem Fall die Höhe der Mindestversorgung. 

Bei Dienstunfähigkeit durch Freizeit-

unfall/Krankheit erfolgt in der Regel die 

Entlassung aus dem Öffentlichen Dienst 

ohne Anspruch auf Ruhegehalt. Der Be-

amte auf Probe wird dann vom Dienst-

herrn in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung nachversichert. In besonderen Aus- 

nahmefällen kann der Beamte auch in den 

Ruhestand versetzt werden. Hier ist eine 

Ermessensentscheidung zu treffen, die 

sich an den Umständen des Einzelfalles 

orientiert; es gelten strenge Maßstäbe 

(Würdigkeit/Bedürftigkeit/Art der Erkran-

kung). Führt die Ermessensentscheidung 

dazu, dass der Beamte auf Probe in den 

Ruhestand versetzt wird, so hat er An-

spruch auf Ruhegehalt bzw. einen Unter-

haltsbeitrag. 

Höhe des (Dienst-)  
Unfallruhegehalts

Der Beamte erhält pro ruhegehaltfähi-

gem Jahr 1,875 % der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge. Bei der Berechnung sind 

zwei Besonderheiten zu beachten: 

1.  Dem Beamten wird zusätzlich eine 

sogenannte „Zurechnungszeit“ 

gewährt (siehe Seite 18) 

2.  Der „normale“ Ruhegehaltssatz  

wird um 20 %-Punkte erhöht

Das Unfallruhegehalt beträgt mindestens 

66 2/3 % und höchstens 75 % der ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-

stufe der individuellen Besoldungsgruppe. 

Ist der Dienstunfall bei erhöhter Lebens-

gefahr unter Einsatz des eigenen Lebens 

eingetreten und ist die Erwerbsfähigkeit 

um mindestens 50 % beschränkt, wird ein 

erhöhtes Unfallruhegehalt gezahlt. 

Höhe der Hinterbliebenenversor-
gung bei Dienstunfall 

Die Witwenversorgung beträgt 60 %, die 

Waisenversorgung für jedes waisengeld-

berechtigte Kind 30 % des Unfallruhege-

halts. Die Gesamthinterbliebenenversor-

gung darf das Unfallruhegehalt nicht 

übersteigen. Ergibt sich bei mehreren An-

gehörigen insgesamt ein höherer Betrag, 

so werden die einzelnen Beträge anteilig 

gekürzt. Dadurch entstehen bei mehreren 

versorgungsberechtigten Angehörigen be-

sonders hohe Versorgungslücken. 

Was zahlt die gesetzliche  
Rentenversicherung? 

Vergleichbar mit dem Beamten auf Wider-

ruf besteht auch bei Beamten auf Probe 

im Falle der Nachversicherung unter Um-

ständen ein Rentenanspruch aus der ge-

setzlichen Rentenversicherung. Eine Er-

werbsminderungsrente würde unabhängig 

von der Ursache dann gezahlt, wenn die 

Erwerbsunfähigkeit innerhalb von 6 Jah-

ren nach Beendigung einer Ausbildung 

(auch Schulausbildung) eintritt. Durch die 

Nachversicherung in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung würde die zweite wichti-

ge Voraussetzung, das Vorliegen von 12 

Pflichtbeiträgen in den letzten 24 Kalender- 

monaten vor dem Versicherungsfall, auf 

jeden Fall erfüllt sein. Auch hier ist die 

Rentenhöhe für den Fall der Erwerbsun-

fähigkeit in der Regel nicht ausreichend.

Die Versorgung des Beamten auf Probe 
bei Dienstunfähigkeit und Tod

8 BE A MT E AU F P ROBE 



Die Versorgung des Beamten auf Probe bei Dienstunfähigkeit oder Tod

bei Dienstunfähigkeit bei Tod

Durch Krankheit oder Freizeitunfall
Kein Rechtsanspruch  

auf Versorgung  
(Unterhaltsbeitrag*)

Kein Rechtsanspruch auf 
Hinterbliebenenversorgung 

(Unterhaltsbeitrag*)

Durch Dienstbeschädigung Ruhegehalt Witwen-/Waisengeld

Durch Dienstunfall Unfall-Ruhegehalt Unfall-Witwen-/Waisengeld

*Kann-Bestimmung

Unsere Empfehlung für 
Beamte auf Probe:

–  Absicherung des Unfallrisikos 

(Dienst- und Freizeitunfall)

–  Absicherung des Risikos der 

Dienstunfähigkeit (Krankheit  

oder Unfall)

–  Frühzeitiger Aufbau einer 

Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung

Fazit

Für Beamte auf Probe sind die Versor-

gungsansprüche bei Dienstunfall und 

Dienstbeschädigung zwar besser als 

beim Beamten auf Widerruf, bei Freizeit-

unfall/Krankheit besteht aber nach wie 

vor überhaupt kein Rechtsanspruch auf 

Versorgung.
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Die Versorgung des Beamten auf Lebenszeit 
bei Dienstunfähigkeit und Tod

Beamter auf Lebenszeit wird, wer dauernd 

die Aufgaben als Beamter wahrnehmen 

soll. Für Beamte, die vor dem 12.02.2009 

in ein Beamtenverhältnis auf Probe berufen 

wurden, ist die Ernennung frühestens ab 

dem 27. Lebensjahr möglich. 

Für alle späteren Berufungen ist die Er-

nennung zum Beamten auf Lebenszeit 

auch vor dem 27. Lebensjahr möglich. 

Dafür wird grundsätzlich eine dreijährige 

Probezeit vorausgesetzt. Der Beamte auf 

Lebenszeit wird bei Dienstunfähigkeit in 

den Ruhestand versetzt, dadurch hat er 

Anspruch auf Ruhegehalt. 

Bei Dienstunfähigkeit durch Freizeitunfall/

Krankheit gilt das erst nach einer Warte-

zeit von fünf Jahren (vorher würde er aus 

dem Öffentlichen Dienst entlassen). Die 

Wartezeit gilt als erfüllt, wenn die Dienstun-

fähigkeit durch Dienstbeschädigung oder 

Dienstunfall eingetreten ist. 

Höhe des Ruhegehaltes

Das Versorgungsänderungsgesetz 2001 

hat unter anderem die Höhe der Versor-

gung neu geregelt und sieht eine Absen-

kung des Ruhegehalts im Alter um insge-

samt 4,33 % vor. Die Höchstversorgung 

wird dadurch von 75 % auf 71,75 % redu-

ziert. Dies geschah ab dem 01.01.2003 in 

insgesamt 8 Schritten mittels Anpassungs-

faktoren über eine Verminderung der ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge. Im Bundes-

bereich ist bereits die 8. Anpassung er- 

folgt, sodass der Höchstsatz von 71,75 % 

(1,79375 % pro Dienstjahr) nach 40 Dienst-

jahren zur Anwendung kommt. Bei Dienst-

unfall bleibt es allerdings beim Höchst-

satz von 75 % (1,875 % pro Dienstjahr). 

Die ruhegehaltfähigen Dienstjahre wer-

den bei vorzeitigem Ausscheiden wegen 

Dienstunfähigkeit um die sogenannte „Zu-

rechnungszeit“ erhöht. Die Zeitspanne 

zwischen dem tatsächlichen Zeitpunkt der 

„Zurruhesetzung“ und dem 60. Lebens-

jahr wird der ruhegehaltfähigen Dienstzeit 

zu einem Teil hinzugerechnet. Ohne diese 

fiktive Erhöhung der ruhegehaltfähigen 

Dienstzeit würden gerade jüngere in den 

Ruhestand versetzte Beamte zu erheb-

lich geringeren Ruhegehaltssätzen kom-

men und damit nur eine niedrige Pension 

erhalten. 

Bei der Zurechnungszeit haben sich in 

den letzten Jahren die Berechnungsgrund-

lagen mehrfach geändert. Zur Zeit gilt die 

Regelung nach dem Gesetz zur Neuord-

nung der Versorgungsabschläge vom 

01.01.2001, nach dem die Zurechnungs-

zeit bei Dienstunfähigkeit – die nicht auf 

einen Dienstunfall beruht – zwei Drittel 

der Zeit vom Tag des Eintritts der Dienst-

unfähigkeit bis zum 60. Lebensjahr be-

trägt (siehe auch Seite 18). 

Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 

errechnen sich grundsätzlich nur aus der 

erreichten Besoldungsstufe. Eine fiktive 

Berechnung des Ruhegehalts aus der End- 

stufe der Besoldungsgruppe erfolgt nur 

bei Dienstunfällen. Die ruhegehaltfähi-

gen Dienstbezüge müssen seit dem Ein-

bau der jährlichen Sonderzahlung zum 

01.07.2009 und der allgemeinen Stellen-

zulage in die Besoldungsgrundgehälter um 

den Faktor 0,9901 gekürzt werden (siehe 

auch Seite 14). 

Der „normale“ Ruhegehaltssatz beträgt 

mindestens 35 % der individuellen ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge (amtsabhän-

gige Mindestversorgung) oder – wenn 

es für den Beamten günstiger ist – 65 % der 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der 

Endstufe der Besoldungsgruppe A4 zuzüg-

lich eines Betrages von 30,68 Euro (amtsun-

abhängige Mindestversorgung). 

Beim Unfall-Ruhegehalt wird der „normale“ 

Ruhegehaltsatz um 20 Prozentpunkte er-

höht; mindestens beträgt er aber 66 2/3 % 

der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 

der Endstufe der individuellen Besoldungs-

gruppe, wobei dieser Betrag nicht hinter 

75 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 

aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 

A4 zurückbleiben darf.
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Die Versorgung des Beamten auf Lebenszeit bei Dienstunfähigkeit oder Tod

bei Dienstunfähigkeit bei Tod

Durch Krankheit oder Freizeitunfall Ruhegehalt Witwen-/Waisengeld

Durch Dienstbeschädigung Ruhegehalt Witwen-/Waisengeld

Durch Dienstunfall Unfall-Ruhegehalt Unfall-Witwen-/Waisengeld

Höhe der Hinterbliebenen- 
versorgung

Bei Tod durch Dienstunfall erhält die Wit-

we/der Witwer 60 %, die Waise 30 % des 

Unfall-Ruhegehaltes. Die gesamte Hinter- 

bliebenenversorgung darf das Unfall-Ru-

hegehalt des Beamten nicht übersteigen, 

bei mehreren Angehörigen entstehen da-

durch besonders hohe Versorgungslücken. 

Bei Tod durch Freizeitunfall/Krankheit 

muss auch für die Hinterbliebenenversor-

gung die Wartezeit erfüllt sein. Eine Wit-

we/ein Witwer hat Anspruch auf Witwen-

geld, wenn die Ehe mindestens ein Jahr 

bestanden hat. Die Höhe des Witwengel-

des beträgt seit dem 01.01.2002 nur noch 

55 % des Ruhegehaltes, wenn die Ehe ab 

dem 01.01.2002 geschlossen wird oder 

wenn beide Ehegatten am 01.01.2002 un-

ter 40 Jahre alt waren. Witwen/Witwer, 

deren Ehe bereits 2001 bestand und die 

(oder deren verstorbener Ehegatte) am 

01.01.2002 40 Jahre alt waren, erhalten 

weiterhin 60 % Witwengeld. Witwen/Wit-

wer, die unter die 55 %-Regelung fallen, 

erhalten als sozialen Ausgleich für 36 Mo-

nate Kindererziehung (erstes Kind) einen 

Kinderzuschlag von 57,22 Euro West/ 

52,78 Euro Ost und für jedes weitere Kind 

28,61 Euro West/26,39 Euro Ost (Werte 

07/2014). Der Kinderzuschlag wird jedoch 

nicht gezahlt, wenn die Mindestversorgung 

geleistet wird. 

Das Waisengeld beträgt 12 % des Ruhe-

gehaltes für die Halbwaise und 20 % für 

die Vollwaise. Es wird bis zur Vollendung 

des 18. Lebensjahres gewährt, darüber 

hinaus auf Antrag, wenn sich die Waise in 

einer Schul- oder Berufsausbildung be-

findet, höchstens aber bis zum 27. Lebens-

jahr. Diese Altersgrenze verschiebt sich 

entsprechend um die Zeit eines gesetzli-

chen Grundwehr- oder Zivildienstes. Im 

Falle einer Behinderung kann Waisengeld 

auch über das 27. Lebensjahr hinaus ge-

zahlt werden. Die Gesamthinterbliebenen-

versorgung darf das Ruhegehalt des Be-

amten nicht übersteigen.

Unsere Empfehlung für 
Beamte auf Lebenszeit:

–  Ergänzende Absicherung  

des Unfallrisikos (Dienst- und 

Freizeitunfall)

–  Absicherung des Risikos der 

Dienstunfähigkeit (Krankheit  

oder Unfall)

–  Aufbau einer zusätzlichen 

Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung

Fazit

Beamte auf Lebenszeit haben bei Dienst-

unfähigkeit einen Rechtsanspruch auf Ver- 

sorgung. Die Höhe richtet sich jedoch nach 

der Dienstzeit.

Gerade für dienstjunge Beamte bestehen 

dadurch – trotz der Zurechnungszeit – 

noch erhebliche Versorgungslücken.
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Die Versorgung des Beamten auf Lebenszeit 
nach Erreichen der Altersgrenze

Ruhestand

Beamte auf Lebenszeit werden bei Errei-

chen der Altersgrenze in den Ruhestand 

versetzt.

Altersgrenze für Vollzugsbeamte/
Feuerwehrbeamte

Aufgrund der beruflichen Beanspruchung 

gibt es für den Polizei- und Justizvollzugs-

dienst und den Einsatzdienst der Feuer-

wehr in der Regel noch eine besondere 

Altergrenze. Diese ist mit dem Dienst-

rechtsneuordnungsgesetz 2009 stufen-

weise auf das 62. Lebensjahr hinauf ge-

setzt worden. Diejenigen Beamten im 

Feuerwehrdienst der Bundeswehr sowie 

im feuerwehrtechnischen Dienst, die 22 

Jahre im Feuerwehrdienst beschäftigt wa-

ren und vor dem 01.01.1952 geboren sind, 

können weiterhin mit dem 60. Lebensjahr 

ohne Abschlag in den Ruhestand treten. 

Vollzugsbeamte, die bei Eintritt in den Öf-

fentlichen Dienst älter als 20 bzw. 22 Jahre 

waren, erreichen keine 40 Dienstjahre bis 

zur Pensionierung und können deshalb die 

Höchstpension von 71,75 % (40 Dienst-

jahre x 1,79375 %) der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge nicht erhalten. Eventuell 

kommt aber eine Anrechnung von Vor-

dienstzeiten (Zeiten einer praktischen 

hauptberuflichen Tätigkeit vor der Ernen-

nung zum Beamten) in Frage. 

Altersgrenze für Verwaltungs-
beamte

Für Verwaltungsbeamte wird die gesetzli-

che Altersgrenze von 65 Jahren stufenwei-

se angehoben, sodass für Jahrgänge ab 

1964 das 67. Lebensjahr die Regelalters-

grenze ist. Sie haben weiterhin die Mög-

lichkeit, sich auf eigenen Antrag in den 

Ruhestand versetzen zu lassen, wenn Sie 

das 63. Lebensjahr vollendet haben (An-

tragsaltersgrenze). 

Mit dem Dienstrechtsreformgesetz vom 

01.07.1997 wurden für den vorzeitigen 

Ruhestand gleich mehrere Verschlechte-

rungen wirksam: Durch das Reformgesetz 

wurde die Antragsaltersgrenze vom 62. 

auf das 63. Lebensjahr angehoben. Alle 

Beamten, die erst nach dem 31.12.1997 

das 63. Lebensjahr vollenden und auf ei-

genen Wunsch in den vorzeitigen Ruhe-

stand gehen möchten, müssen einen dau-

erhaften Versorgungsabschlag bei der 

Pension hinnehmen. 

Dieser Versorgungsabschlag beträgt pro 

Jahr, das der Beamte vor dem 67. Le-

bensjahr in den Ruhestand geht, 3,6 %. Für 

Beamte, die auf eigenen Wunsch mit 63 

Jahren in den vorzeitigen Ruhestand ver-

setzt werden möchten, beträgt der Ab-

schlag 14,4 % und damit die Höchstpen-

sion lediglich 61,42 %. Die maximal mög-

liche Versorgung von 71,75 % kann dann 

nicht mehr erreicht werden. 

Bei langjährigen Beamten, die mit mindes-

tens 45 ruhegehaltfähigen Dienstjahren auf 

Antrag ab dem 65. Lebensjahr in den Ru-

hestand gehen wollen, wird kein Versor-

gungsabschlag erhoben. 

Besonderheit in den neuen 
Bundesländern

Für die Erfüllung der Wartezeit von fünf 

Jahren werden bei der Beamtenversor-

gung in den neuen Bundesländern grund-

sätzlich nur Zeiten ab dem 3. Oktober 1990 

angerechnet. Vordienstzeiten bis zum  

2. Oktober 1990 werden in der gesetzlichen 

Rentenversicherung berücksichtigt. Der 

Beamte bezieht dann im Alter – im Regelfall 

ab dem 67. Lebensjahr – neben der Be-

amtenversorgung eine Regelaltersrente. 

Aufgrund der zeitlichen Differenz zwischen 

dem Anspruch auf Ruhegehalt zum  

62. Lebensjahr und der Regelaltersrente 

zum 67. Lebensjahr entstehen z. B. für 

Polizeibeamte (und andere Vollzugsbe-

amte) mehrere Probleme. Sie verfügen ab 

dem 62. Lebensjahr für einen Zeitraum 

von fünf Jahren nicht über die Gesamt-

versorgung, sondern oft nur über ein Ru-

hegehalt in Höhe der Mindestversorgung. 

Ab dem 67. Lebensjahr ergibt sich als zu-

sätzliche Problematik, dass die Ansprüche 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

ggf. auf die Beamtenversorgung angerech-

net werden*.

Bei der Berücksichtigung der Vordienst-

zeiten bis zum 02.10.1990 sind renten-

rechtliche Besonderheiten zu beachten. 

Für diejenigen Angehörigen des Öffentli-

chen Dienstes, die in der ehemaligen DDR 

Angehörige von Zusatz- oder Sonderver-

sorgungssystemen waren, wird unter be-

stimmten Voraussetzungen eine Begren-

zung der für die Regelaltersrente maß-  

geblichen Verdienste vorgenommen  (siehe 

hierzu Seite 28). Hierzu bieten wir eine in-

dividuelle Versorgungsanalyse an. 
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Die Versorgung des Beamten auf Lebenszeit nach Erreichen der Altersgrenze

bei Pensionierung bei Tod

Vollzugsbeamte Ruhegehalt ab Alter 62 Witwen-/Waisengeld

Verwaltungsbeamte (ab Alter 67) Ruhegehalt Witwen-/Waisengeld

Verwaltungsbeamte (ab Alter 63)
Ruhegehalt,  

Abschlag 3,6 % pro Jahr des 
vorzeitigen Ruhestandes

Witwen-/Waisengeld

Erhebliche Lücken für  
Witwen/Witwer

Gerade für Witwen von Beamten, die den 

vorzeitigen Ruhestand mit 63 Jahren ge-

wählt haben, können sich im Alter erhebli-

che Versorgungslücken ergeben, denn die 

Witwenversorgung beträgt grundsätzlich 

nur 55 % des Ruhegehaltes (siehe auch 

Seite 11). Das sind selbst bei Zugrunde-

legung der Höchstpension künftig nur 

33,78 % der letzten ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge.

Unsere Empfehlung für Beamte
auf Lebenszeit:

Sorgen Sie für den Ruhestand bereits 

frühzeitig mit den SIGNAL IDUNA 

Versorgungs-Bausteinen vor. Nur so 

sichern Sie sich die Möglichkeit, auch 

im Alter flexibel zu planen. Sie wollen 

doch nicht auf Ihren gewohnten Le-

bensstandard verzichten – oder? Denn 

eins steht fest: Ihre Lebenshaltungs-

kosten werden nicht wesentlich gerin-

Fazit

Vollzugsbeamte erreichen ihre Höchst-

pension nicht, wenn sie bei Eintritt in den 

Öffentlichen Dienst älter als 22 Jahre wa-

ren. Verwaltungsbeamte müssen eine 

Pensionierung ab Alter 63 mit einem dau-

erhaften Abschlag erkaufen; ihre Höchst-

pension beträgt nur 61,42 % für die ge-

samte Dauer des Ruhestandes. Witwen 

erhalten nur 55 % des Ruhegehaltes, also 

selbst bei Erreichen der Höchstpension 

nur 33,78 % der letzten Dienstbezüge.

ger. Und die Pension ist dazu noch 

steuerpflichtig. Denken Sie bitte zu-

sätzlich daran, dass Sie Ihre Kranken-

versicherungsbeiträge auch im Ruhe-

stand weiterzahlen müssen. Bei 

Polizeibeamten mit Anspruch auf freie 

Heilfürsorge bis zur Pensionierung wer-

den die Krankenversicherungsbeiträge 

im Ruhestand sogar erstmalig fällig.
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Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

Ruhegehaltfähig sind die Dienstbezüge 

aus einer Vollbeschäftigung, die dem Be-

amten bei Eintritt in den Ruhestand zuge-

standen haben oder zugestanden hätten, 

wenn eine Vollbeschäftigung ausgeübt 

worden wäre. Für Teilzeitbeschäftigte sind 

die vollen Dienstbezüge (100 %) zugrunde 

zu legen. Bei Eintritt des Ruhestandes in-

folge eines Dienstunfalls sind die Dienst-

bezüge, die bei Weiterbeschäftigung bis 

zur Regelaltersgrenze erreicht worden wä-

ren, ruhegehaltfähig. Dienstbezüge aus 

einem Amt, welches nicht Eingangsamt 

ist, sind nur ruhegehaltfähig, wenn diese 

Dienstbezüge seit mindestens zwei Jah-

ren bezogen worden sind. 

Zu den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen 

zählen das Grundgehalt, der Familienzu-

schlag der Stufe 1 und sonstige Dienst-

bezüge, wie etwa Zulagen, die im Besol-

dungsrecht als ruhegehaltfähig ausge- 

wiesen sind. 

Durch den Einbau der jährlichen Sonder-

zahlung in das Grundgehalt zum 01.07.2009 

(siehe unten), die für Versorgungsemp-

fänger prozentual geringer als für aktiv 

beschäftigte Beamte ist, müssen die ru-

hegehaltfähigen Dienstbezüge vor Be-

rechnung des Ruhegehalts um den Faktor 

0,9901 gekürzt werden. 

Grundgehalt

Das Grundgehalt ergibt sich im Regelfall 

aus der zuletzt zustehenden Besoldungs-

gruppe (z. B. A9, B2, R3). In der Besol-

dungsordnung A ist bei der Berechnung 

des Altersruhegehalts grundsätzlich die 

Dienstaltersstufe, die dem Beamten zu-

letzt zugestanden hat, zugrunde zu legen.

Mit dem Dienstrechtsreformgesetz von 

1997 ist für die Besoldungsordnung A 

eine neue Grundgehaltstabelle eingeführt 

worden. Die Bruttobeträge der neuen Ta-

belle sind gegenüber den vorherigen 

durchweg höher, da der Ortszuschlag für 

Ledige (Stufe 1) und der Basisbetrag der 

allgemeinen Stellenzulage in das Grund-

gehalt eingebaut worden sind. 

Mit dem Dienstrechtsneuordnungsgesetz 

2009 wurde darüber hinaus die jährliche 

Sonderzahlung und die allgemeine Stellen-

zulage in die Grundgehaltstabelle einbaut, 

das System des Besoldungsdienstalters 

abgeschafft und ein altersunabhängiger an 

Erfahrung orientierter Stufenaufstieg in nur 

noch acht Stufen eingeführt. Jeder Beam-

te wurde seinem bisherigen Einkommmen 

entsprechend einer neuen Leistungsstufe, 

unter Umständen mit Ausgleichszahlun-

gen, zugeordnet. 

Die Endversorgung wird so erst später als 

bisher erreicht. Bei Beamten, die vor der 

Pensionierung teilzeitbeschäftigt oder be-

urlaubt sind, werden die dem Amt entspre-

chenden vollen ruhegehaltfähigen Dienst-

bezüge zugrunde gelegt. 

Familienzuschlag 

Seit dem Dienstrechtsreformgesetz ersetzt 

der Familienzuschlag den früheren Orts-

zuschlag und trägt der höheren finanziellen 

Belastung von Familien Rechnung. Der 

Familienzuschlag wird zusätzlich zum 

Grundgehalt gezahlt und enthält nur noch 

familienbezogene Bestandteile. Seine 

Höhe richtet sich nach dem Familienstand 

und der Anzahl der kindergeldberechtigten 

Kinder (verheiratet = Stufe 1, verheiratet 

mit Kindern = Stufe 2). Der kinderbezoge-

ne Teil ist nicht Bestandteil der ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge, sondern wird 

zusätzlich (zu 100 %) zum Ruhegehalt aus-

gezahlt. Sind beide Ehepartner im Öffent-

lichen Dienst, ist für jeden die Hälfte des 

Familienzuschlags Stufe 1 ruhegehaltfähig. 

Ruhegehaltfähige Zulagen 

Ruhegehaltfähig ist die allgemeine Stellen-

zulage, die allerdings im Grundgehalt mi-

tenthalten ist. Mit dem Versorgungsre-

formgesetz 1998 wurde die ohnehin nur 

für wenige Ausnahmen vorgesehene Ru-

hegehaltfähigkeit von Zulagen, wie bei-

spielsweise der Polizeizulage, gestrichen. 

Sofern die Zulage erstmals vor dem 

01.01.1999 gewährt wurde, haben Beamte 

in den Besoldungsgruppen bis A9, die bis 

zum 31.12.2010 in den Ruhestand gehen, 

Bestandsschutz. Für die Beamten der 

übrigen Besoldungsgruppen endete der 

Bestandsschutz zum 31.12.2007. 

Neue Bundesländer 

Für Beamte, die von ihrer ersten Ernen-

nung an im Beitrittsgebiet tätig sind, be-

tragen die Dienstbezüge seit 01.04.2008 

100 % der „West-Bezüge“.
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GRUNDGEHALT DER BESOLDUNGSGRUPPE

FAMILIENZUSCHLAG BIS STUFE 1

SONSTIGE RUHEGEHALTFÄHIGE DIENSTBEZÜGE

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge
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Ruhegehaltfähige Dienstzeiten

Bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen 

Zeiten wird bei jedem Beamten eine indi-

viduelle Berechnung vorgenommen. Ru-

hegehaltfähig ist die gesamte Dienstzeit, 

die der Beamte nach vollendetem 17. Le-

bensjahr von der ersten Berufung in ein 

Beamtenverhältnis bis zur Versetzung in 

den Ruhestand absolviert hat. Welche 

Zeiten im Einzelnen ruhegehaltfähig sind, 

können Sie der Übersicht auf der folgen-

den Seite entnehmen. 

Ausbildungszeiten

Über die Anerkennung von Ausbildungs-

zeiten wird bei der Berufung in das Be-

amtenverhältnis entschieden, wenn die 

Anerkennung beantragt wird. 

Als Ausbildungszeiten können nach Voll-

endung des 17. Lebensjahres die ver-

brachte Mindestzeit 

–  der außer der allgemeinen Schulbil-

dung vorgeschriebenen Ausbildung 

(Fachschul-, Hochschul- und prakti-

sche Ausbildung, Vorbereitungsdienst, 

übliche Prüfungszeit)

–  einer praktischen hauptberuflichen 

Tätigkeit, die für die Übernahme in das 

Beamtenverhältnis vorgeschrieben ist, 

berücksichtigt werden. Fach- und Hoch-

schulzeiten sind auf insgesamt 3 Jahre 

begrenzt, wovon Hochschulzeiten grund-

sätzlich nur mit 855 Tagen berücksichtigt 

werden. 

Für Beamte des Vollzugsdienstes und 

des Einsatzdienstes der Feuerwehr kön-

nen Zeiten einer praktischen Ausbildung 

und einer praktischen hauptberuflichen 

Tätigkeit anstelle der Ausbildungszeiten 

bis zu einer Gesamtzeit von fünf Jahren 

berücksichtigt werden. 

Vordienstzeiten 

Zu den Vordienstzeiten zählen neben Aus- 

bildung, Schule und Studium auch Be-

schäftigungszeiten als Arbeitnehmer bei 

einem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. 

Diese Zeiten sollen als ruhegehaltfähig an- 

erkannt werden, wenn sie ununterbrochen 

waren und zur Ernennung zum Beamten 

geführt haben, weil sie z. B. für die Lauf-

bahn des Beamten förderlich waren. 

Es sollte bereits bei Berufung in das Be-

amtenverhältnis mit dem Dienstherrn ge-

klärt werden, ob Vordienstzeiten als ruhe-

gehaltfähig anerkannt werden. 

Teilzeitbeschäftigung 

Zeiten der Teilzeitbeschäftigung sind nur 

ihrem Anteil an einer Vollzeitbeschäfti-

gung entsprechend ruhegehaltfähig. Für 

die Prüfung der Wartezeit werden Zeiten 

mit Teilzeittätigkeit voll berücksichtigt. 

Eine Ausnahme bildet die Altersteilzeit: 

Sie umfasst nur 50 % der regelmäßigen 

Arbeitszeit, wird jedoch mit 90 % als ru-

hegehaltfähige Dienstzeit angerechnet.

Erziehungsurlaub und Kinder-
erziehungszuschlag 

Nicht ruhegehaltfähig sind die Zeiten des 

Erziehungsurlaubs (maximal 36 Monate) 

für nach dem 31.12.1991 geborene Kinder. 

Als Ausgleich hierfür wird der Kinderer-

ziehungszuschlag gezahlt. Für jeden Monat 

der Kindererziehung wird analog zum Ren-

tenrecht 1/12 des aktuellen Rentenwerts 

gewährt. Seit Juli 2014 ergibt ein Erzie-

hungsjahr 28,61 Euro West/26,39 Euro Ost 

Kindererziehungszuschlag zum monatli-

chen Ruhegehalt. 

Der Kindererziehungszuschlag gehört zur 

Versorgung und ist Bestandteil des Ruhe-

gehalts. Für seine Gewährung bestehen 

allerdings gewisse Begrenzungen: Das 

Ruhegehalt erhöht sich nur dann um den 

Kindererziehungszuschlag, wenn die Kin-

dererziehung nicht beim anderen Eltern-

teil rentenrechtlich berücksichtigt wird. 

Weiterhin darf das um den Kindererzie-

hungszuschlag erhöhte Ruhegehalt die 

erreichbare Höchstversorgung von 75 % 

bzw. 71,75 % nicht überschreiten. Für Kin-

der, die vor 1992 geboren sind, wird der 

Kindererziehungszuschlag nur für maxi-

mal 12 Monate Erziehungszeit gewährt. 

Beurlaubung ohne Dienstbezüge

Nicht ruhegehaltfähig sind Zeiten einer Be-

urlaubung ohne Dienstbezüge. Diese Zei-

ten können allerdings berücksichtigt wer-

den, wenn spätestens bei Beendigung des 

Urlaubs schriftlich zugestanden worden 

ist, dass die Beurlaubung öffentlichen Be-

langen oder dienstlichen Interessen diente.
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DIENSTZEITEN ALS BEAMTER ODER RICHTER

AUSBILDUNGSZEITEN

BESCHÄFTIGUNGSZEITEN ALS ANGESTELLTER/ARBEITER  
IM ÖFFENTLICHEN DIENST

WEHRDIENST UND VERGLEICHBARE ZEITEN

ZURECHNUNGSZEIT (NUR BEI DIENSTUNFÄHIGKEIT)

DAVON ZÄHLEN ZUR  
WARTEZEITERFÜLLUNG:

AUSBILDUNGSZEITEN ZÄHLEN 
NICHT ZUR WARTEZEIT

–  Fach- und Fachhochschulen, Universität, einschließlich  
der Prüfungszeit bis zu 3 Jahren

–  Zeiten einer für das Beamtenverhältnis vorgeschriebenen praktischen,  
hauptberuflichen Tätigkeit 

–  Zeiten einer für das Beamtenverhältnis förderlichen praktischen  
Ausbildung oder einer praktischen hauptberuflichen Tätigkeit (für  
Vollzugsbeamte bis zu 5 Jahre)

Ruhegehaltfähige Dienstzeiten

–   Dienstzeiten, bei Teilzeit  
zu 100 %

–  Beschäftigungszeiten als 
Arbeitnehmer im ÖD

–  Wehrdienstzeiten
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Zurechnungszeit bei Dienstunfähigkeit

Zweck der Zurechnungszeit

Die Zurechnungszeit soll die fehlende 

Dienstzeit bei vorzeitiger Pensionierung 

wegen Dienstunfähigkeit ausgleichen. 

Ohne diese „fiktive“ Hinzurechnung wür-

den jüngere in den Ruhestand versetzte 

Beamte zu erheblich geringeren Ruhege-

haltssätzen kommen und nur eine niedrige 

Pension erhalten. Durch die Zurechnungs-

zeit soll gerade für junge Beamte eine 

Grundversorgung sichergestellt werden.

Höhe der Zurechnungszeit

Die Zurechnungszeit erhöht die sonstigen 

ruhegehaltfähigen Zeiten. Die Zeitspanne 

zwischen der „Zurruhesetzung“ und dem 

60. Lebensjahr wird der ruhegehaltfähigen 

Dienstzeit hinzugerechnet. Allerdings zeigt 

sich gerade am Beispiel der Zurechnungs-

zeit, wie unsicher die Situation um die Be-

amtenversorgung ist, denn die Berech-

nungsgrundlagen änderten sich seit 1992 

mehrfach: 

–  1992 verdoppelte sich die Zurech-

nungszeit von einem auf zwei Drittel 

bei gleichzeitiger Verlängerung um 

fünf Jahre bis zum vollendeten 60. Le-

bensjahr.

–  Zum 01.07.1997 wurde die Zurech-

nungszeit bei dienstunfähigen Beamten 

von zwei Drittel auf ein Drittel reduziert, 

um dem Anstieg der Versorgungs-

kosten entgegen zu wirken.

–  Mit dem Versorgungsreformgesetz und 

dem dazu ergangenen Änderungsge-

setz beschloss der Gesetzgeber 1998, 

die Zurechnungszeit für alle Beamten 

zum 01.01.2001 wieder auf zwei Drittel 

zu verdoppeln, als Ausgleich für den im 

gleichen Gesetz eingeführten Versor-

gungsabschlag für Dienstunfähige.  

–  Das Versorgungsreformgesetz wurde 

dann jedoch ausgesetzt und erst mit 

dem Gesetz zur Neuordnung der Ver-

sorgungsabschläge zum 01.01.2001 

eingeführt. Die Erhöhung der Zurech-

nungszeit auf zwei Drittel erfolgte stu-

fenweise und gilt voll seit dem 

01.01.2004. 

Die Verdoppelung der Zurechnungszeit 

auf zwei Drittel gilt nicht bei einem Dienst-

unfall. Hier bleibt die Zurechnungszeit bei 

einem Drittel; dafür gibt es aber keinen 

Versorgungsabschlag.

Versorgungsabschlag bei  
Dienstunfähigkeit

Zum 01.01.2001 wurde vom Gesetzgeber 

ein Versorgungsabschlag für Dienstunfä-

hige eingeführt. Es werden Versorgungs-

abschläge von 3,6 % für jedes Jahr, das 

Beamte vor dem 65. Lebensjahr (nach 

Ende der Übergangszeit) /Polizei-, Feuer-

wehr- und Vollzugsbeamte vor dem 62. 

Lebensjahr (nach Ende der Übergangszeit), 

wegen Dienstunfähigkeit, die nicht auf ei-

nem Dienstunfall beruht, in den Ruhestand 

versetzt werden, erhoben. 

Der Höchstsatz der Gesamtminderung des 

Ruhegehaltes wegen Dienstunfähigkeit ist 

auf 10,8 % begrenzt.
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Beispiele zur Zurechnungszeit bei  
Dienstunfähigkeit

Zurechnungszeit bei Dienstunfähigkeit

Beamter A:

Versorgungsfall 2014

Heutiges Alter:  40 Jahre, ledig
Dienstzeit:  20 Jahre

20 Jahre x 1,79375 % =  35,88 %

Zurechnungszeit 40. bis 
60. Lebensjahr zu 2/3 =
13,33 Jahre x 1,79375 % =  23,91 %

Ruhegehaltssatz =  59,79 %

ruhegehaltfähige Dienstbezüge: 2.500 €

Ruhegehalt (gerundet) 
ohne Versorgungsabschlag: 1.495 €

mit 10,8 % Versorgungsabschlag: 1.334 €

jedoch Mindestversorgung: 1.555 €

 Beamter B:

Versorgungsfall 2014

Heutiges Alter: 50 Jahre, ledig
Dienstzeit: 20 Jahre

20 Jahre x 1,79375 % = 35,88 %

Zurechnungszeit 50. bis 
60. Lebensjahr zu 2/3 = 
6,67 Jahre x 1,79375 % = 11,96 %

Ruhegehaltssatz = 47,84 %

ruhegehaltfähige Dienstbezüge: 2.500 €

Ruhegehalt (gerundet)
ohne Versorgungsabschlag: 1.196 €

mit 10,8 % Versorgungsabschlag: 1.067 €

jedoch Mindestversorgung: 1.555 €

Beginn der Dienstzeit Eintritt des Versorgungsfalles 60. Lebensjahr

–  2/3 Zurechnung bei Freizeitunfall, Krankheit und  
Dienstbeschädigung aber: Versorgungsabschlag 

–  1/3 Zurechnung bei Dienstunfall kein Versorgungsabschlag

19ZUR ECHNUNGSZEI T  BEI  D IENS T UNFÄ HI GK EI T



Übersicht über die Versorgungsabschläge

Abschlagsfreier Ruhestand 

–  langjährige Beamte, die unabhängig 

vom Geburtsjahr mindestens 45 ru-

hegehaltfähige Dienstjahre haben, bei 

Ruhestand mit 65 Jahren (alte Regel-

altersgrenze) 

–  Beamte im feuerwehrtechnischen 

Dienst, soweit sie 22 Jahre im Feuer-

wehrdienst waren und vor 1952 gebo-

ren sind, weiterhin mit dem 60. Le-

bensjahr

–  Bei Dienstunfähigkeit ab 63. Lebens-

jahr, wenn 

 -  die Pensionierung vor 2024 ist und 

der Beamte 35 ruhegehaltfähige 

Dienstjahre hat oder 

 -  die Pensionierung ab 2024 ist und 

der Beamte 40 ruhegehaltfähige 

Dienstjahre hat.

Versorgungsabschläge  
beim Ruhestand wegen Alters/
Schwerbehinderung

–  Stufenweise Anhebung der Regelal-

tersgrenze ab Geburtsjahrgänge 1947 

bis einschließlich 1963 in Monats-

schritten vom 65. Lebensjahr auf das 

67. Lebensjahr

 -  Versorgungsabschläge bei Ruhe-

stand ab 65. Lebensjahr ab Jahr-

gang 1964 pro Jahr 3,6 %, maximal 

7,2 %

 -  Versorgungsabschläge bei Ruhe-

stand ab 63. Lebensjahr (alte An-

tragsaltersgrenze) ab Jahrgang 1964 

pro Jahr 3,6 %, maximal 14,4 % 

–  Stufenweise Anhebung der vorzeitigen 

Altersgrenze für Schwerbehinderte ab 

Jahrgang 1952 bis einschließlich 1963 

von 60 auf 62 Jahren, Versorgungs-

abschlag 3,6 % pro Jahr, maximal 

10,8 %.

Versorgungsabschläge bei 
Ruhestand wegen Dienstunfähig-
keit (Ausnahme: Dienstunfall) 

–  Für alle Versorgungsfälle ab 2012, so-

weit keine 35 ruhegehaltfähige Dienst-

jahre vorhanden sind, erhöht sich das 

abschlagsfreie Lebensalter in Monats-

schritten von 63 auf 65 Jahre, Versor-

gungsabschlag bei vorzeitiger Dienst-

unfähigkeit 3,6 % pro Jahr, maximal 

10,8 %. 

–  Bei Versorgungsfällen ab 2024 und 

vor dem 65. Lebensjahr, soweit keine 

40 ruhegehaltfähige Dienstjahre vor-

handen sind, beträgt der Versor-

gungsabschlag bei vorzeitiger Dienst-

unfähigkeit 3,6 % pro Jahr, maximal 

10,8 %

Für jedes Jahr des (vorzeitigen) Ruhe-

standes vor der Regelaltersgrenze (67. 

Lebensjahr) beträgt der Versorgungsab-

schlag nach Ende des Übergangsrechts 

3,6 %, maximal 14,4 %. Um diesen Pro-

zentsatz vermindert sich die Versorgung 

für die gesamte Dauer des Ruhestandes. 

Die Versorgungsabschläge mindern auch 

die Hinterbliebenenversorgung, nicht je-

doch die Mindestversorgung.
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Anhebung der Pensionsaltersgrenze bei
Beamten/-innen des Bundes ab 2012

Pensionsaltergrenzen

Ge-
burts-
jahr-
gang

Regel-
alters-
grenze

Beson-
dere 

Alters-
grenze

Allgemeine 
Antragsaltersgrenze

Altersgrenze für
schwerbehinderte Beamte

Altersgrenze
bei Dienstunfähigkeit

Ab-
schlags-

freie 
Pension

Ab-
schlags-
frei für 

Beamte 
im 

Feuer-
wehr 

dienst

Ab-
schlags-
frei für 

Beamte 
mit mind. 

45 
Dienst-
jahren

Ab-
schlags-

freie 
Pension

Vorzeitiger Ruhe-
stand auf Antrag ab

Ab-
schlags-

freie 
Pension

Ab-
schlags-
frei bei 

Dienstun-
fähigkeit 
mit mind. 

40 (35) 
Dienst-
jahren

Verset-
zung in 
Ruhe-

stand vor

Lebensalter

Alter
Jahr +
Monat

Alter
Jahr +
Monat

Alter
Jahr +
Monat

Alter
Jahr +
Monat

Alter
Jahr +
Monat

Ab-
schlag
in %

Alter
Jahr +
Monat

Alter
Jahr +
Monat

Ab-
schlag
in %

Alter
Jahr +
Monat

Monat +
Jahr

Alter
Jahr +
Monat

Ab-
schlag
in %

1946 65 60 65 65 63 7,2 63 60 10,8 63 63 10,8

1947 65 + 1 60 65 65 63 7,2 63 60 10,8 63 2012 63 + 1 10,8

1948 65 + 2 60 65 65 63 7,2 63 60 10,8 63 3/2012 63 + 2 10,8

1/1949 65 + 3 60 65 65 + 1 63 7,5 63 60 10,8 63 4/2012 63 + 3 10,8

2/1949 65 + 3 60 65 65 + 2 63 7,8 63 60 10,8 63 5/2012 36 + 4 10,8

3-12/1949 65 + 3 60 65 65 + 3 63 8,1 63 60 10,8 63 6/2012 63 + 5 10,8

1950 65 + 4 60 65 65 + 4 63 8,4 63 60 10,8 63 1/2013 63 + 6 10,8

1951 65 + 5 60 65 65 + 5 63 8,7 63 60 10,8 63 1/2014 63 + 7 10,8

1/1952 65 + 6 60 + 1 65 65 + 6 63 9 63 + 1 60 + 1 10,8 63 1/2015 63 + 8 10,8

2/1952 65 + 6 60 + 2 65 65 + 6 63 9 63 + 2 60 + 2 10,8 63 1/2016 63 + 9 10,8

3/1952 65 + 6 60 + 3 65 65 + 6 63 9 63 + 3 60 + 3 10,8 63 1/2017 63 + 10 10,8

4/1952 65 + 6 60 + 4 65 65 + 6 63 9 63 + 4 60 + 4 10,8 63 1/2018 63 + 11 10,8

5/1952 65 + 6 60 + 5 65 65 + 6 63 9 63 + 5 60 + 5 10,8 63 1/2019 64 10,8

6-12/1952 65 + 6 60 + 6 65 65 + 6 63 9 63 + 6 60 + 6 10,8 63 1/2020 64 + 2 10,8

1953 65 + 7 60 + 7 65 65 + 7 63 9,3 63 + 7 60 + 7 10,8 63 1/2021 64 + 4 10,8

1954 65 + 8 60 + 8 65 65 + 8 63 9,6 63 + 8 60 + 8 10,8 63 1/2022 64 + 6 10,8

1955 65 + 9 60 + 9 65 65 + 9 63 9,9 63 + 9 60 + 9 10,8 63 1/2023 64 + 8 10,8

1956 65 + 10 60 + 10 65 65 + 10 63 10,2 63 + 10 60 + 10 10,8 63 1/2024 64 + 10 10,8

1957 65 + 11 60 + 11 65 65 + 11 63 10,5 63 + 11 60 + 11 10,8 63 2025 65 10,8

1958 66 61 65 66 63 10,8 64 61 10,8 63

1959 66 + 2 61 + 2 65 66 + 2 63 11,4 64 + 2 61 + 2 10,8 63

1960 66 + 4 61 + 4 65 66 + 4 63 12 64 + 4 61 + 4 10,8 63

1961 66 + 6 61 + 6 65 66 + 6 63 12,6 64 + 6 61 + 6 10,8 63

1962 66 + 8 61 + 8 65 66 + 8 63 13,2 64 + 8 61 + 8 10,8 63

1963 66 + 10 61 + 10 65 66 + 10 63 13,8 64 + 10 61 + 10 10,8 63

1964 67 62 65 67 63 14,4 65 62 10,8 63
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Übersicht der Ruhegehaltssätze
für Beamte und Witwen/Witwer

Ruhegehaltfähige Dienstjahre
(inklusive Zurechnungszeit) bis zu

Ruhegehaltssatz für Beamte in %  
(pro Dienstjahr 1,79375 %) bis zu

Ruhegehaltssatz für
Witwen/Witwer in % * bis zu

5 0 0

19 35,00 19,25

20 35,88 19,73

21 37,67 20,72

22 39,46 21,70

23 41,26 22,69

24 43,05 23,68

25 44,84 24,66

26 46,64 25,65

27 48,43 26,64

28 50,23 27,63

29 52,02 28,61

30 53,81 29,60

31 55,61 30,59

32 57,40 31,57

33 59,19 32,55

34 60,99 33,54

35 62,78 34,53

36 64,58 35,52

37 66,37 36,50

38 68,16 37,49

39 69,96 38,48

40 71,75 39,46

* Witwengeldanspruch: 55 % des Ruhegehaltes

Besonderheiten bei Dienstunfall: 

Die Prozentsätze bei Dienstunfall erhöhen 

sich um 20 %-Punkte. Die Zurechnungs-

zeit beträgt ein Drittel der Zeit vom Eintritt 

der Dienstunfähigkeit bis zum 60. Le-

bensjahr. Der Beamte erhält mindestens 

66 2/3 % und höchstens 75 % der ruhe-

gehaltfähigen Dienstbezüge. Für Witwen/

Witwer werden bei Dienstunfall 60 % der 

Unfall-Ruhegehaltssätze gewährt.
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Entwicklung des Ruhegehaltes
für Beamte und Witwen/Witwer

Versorgungslücke

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

75 %

41,25 %1

30 %

71,75 %
(ab  
01.01.2011)

39,46 %2

20 %

10 %

Beamte 
Mindestver-

sorgung 
35 %

Witwen/
Witwer

Mindestver-
sorgung
19,25 %

1Witwengeld 55 % von 75 % Ruhegehalt (ab 2002)
2Witwengeld 55 % von 71,75 % Ruhegehalt (ab 01.01.2011)

VERSORGUNGSLÜCKE

5 10 15 20 25 30 35 40 Jahre

RUHEGEHALTANSPRUCH
BEAMTE

RUHEGEHALTANSPRUCH
WITWEN/WITWER
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Versorgungsbezüge und Hinzuverdienst

Beamte können neben den Versorgungs-

bezügen nur begrenzt hinzuverdienen oder 

über sonstiges eigenes Einkommen ver-

fügen. Dasselbe gilt auch für Witwen, Wit-

wer und Waisen. 

Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen 

Das Versorgungsreformgesetz legt für das 

Zusammentreffen von Versorgungsbezü-

gen und Hinzuverdienst folgende Höchst-

grenzen fest: 

Für Ruhestandsbeamte, aber auch für 

Witwen und Witwer bilden die ruhegehalt-

fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 

letzten Besoldungsgruppe vor dem Ruhe-

stand die Einkommenshöchstgrenzen. 

Mindestbetrag ist das Eineinhalbfache 

der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbe-

züge aus der Endstufe der Besoldungs-

gruppe A 4. 

Für Waisen werden 40 % des oben ge-

nannten Betrages zugrunde gelegt.

Für Ruhestandsbeamte, die wegen Dienst-

unfähigkeit, die nicht auf einem Dienstun-

fall beruht, in den Ruhestand gegangen 

sind, gelten 71,75 % der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge aus der Endstufe der Besol-

dungsgruppe vor Eintritt in den Ruhestand 

als Höchstgrenze. Hinzugerechnet wird ein 

Betrag von 450 Euro monatlich zuzüglich 

des Zweifachen dieses Betrages innerhalb 

eines Kalenderjahres. 

Auch hier ist das Eineinhalbfache der je-

weils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 

aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 

A4 der Mindestbetrag.

Anrechenbare Bezüge 

Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 

werden sowohl Einkommen aus einer 

Verwendung im Öffentlichen Dienst (Ver-

wendungseinkommen) als auch alle Er-

werbs- und Erwerbsersatzeinkünfte (z. B. 

Krankengeld, Mutterschaftsgeld) ange-

rechnet. Erst ab der Regelaltersgrenze 

wird nur noch Verwendungseinkommen 

angerechnet. 

Höchstgrenzen

Bei Überschreitung der jeweiligen Höchst- 

grenze ruhen die Versorgungsbezüge um 

den Betrag, der die Höchstgrenze über-

steigt. Allerdings müssen mindestens 20 % 

der Versorgungsbezüge verbleiben. 

Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Renten 

Wer vor seiner Beamtenzeit als Angestell-

ter oder Arbeiter im Öffentlichen Dienst 

tätig war, hat häufig eigene Rentenan-

sprüche erworben. Neben einer gesetzli-

chen Rente, auch Renten aus einer Zu-

satzversorgung im Öffentlichen Dienst 

(z. B. VBL), wird das Ruhegehalt nur ge-

währt, soweit Rente und Ruhegehalt zu-

sammen (i. d. R.) 71,75 % der ruhegehalt-

fähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 

der Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 

Gegebenenfalls wird das Ruhegehalt um 

den übersteigenden Betrag gekürzt. Das 

Gleiche gilt für Witwen/Witwer. Hier bildet 

das Witwengeld (55 %/60 %) aus 71,75 % 

der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge die 

Obergrenze. 

Zu einer „Doppelversorgung“ kommt es 

auch häufig bei Beamten in den neuen 

Bundesländern (siehe hierzu auch Seiten 

28/29).
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Allgemeine Hinzuverdienstregelung

Höchstgrenze für Versorgungs-
bezüge und Einkommen

–  Ruhestandsbeamte, Witwen/Witwer 

100 %, Waisen 40 % der ruhegehalt-

fähigen Dienstbezüge aus der End-

stufe der letzten Besoldungsgruppe 

vor dem Ruhestand.

–  Mindestens das 1 1/2-fache der jeweils 

ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus 

der Besoldungsgruppe A 4.

Jeweils zuzüglich des Familienzuschlags 

für Kinder. Bis zum Erreichen der Regel-

altersgrenze werden sowohl alle Erwerbs- 

und Erwerbsersatzeinkünfte (z. B. Kran-

kengeld, Mutterschaftsgeld) als auch Ver- 

wendungseinkommen angerechnet. 

 

Ab der Regelaltersgrenze wird nur Ein-

kommen aus einer Verwendung im öffent- 

lichen Dienst angerechnet.

 Mindestens 20 % der Versorgungsbe-

züge sind zu belassen, soweit es sich 

nicht um Einkommen aus einer Verwen-

dung im Öffentlichen Dienst handelt.

RUHEGEHALT

RUHENSBETRAG

ZAHLBETRAG
RUHEGEHALT

EINKOMMENEINKOMMEN

RUHEGEHALTFÄHIGE
DIENSTBEZÜGE  

AUS DER ENDSTUFE DER
BESOLDUNGSGRUPPE
VOR EINTRITT IN DEN  

RUHESTAND
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Hinzuverdienstregelung bei Dienstunfähigkeit

Höchstgrenze von Ruhegehalt  
und Einkommen

–  71,75 % der ruhegehaltfähigen Dienst- 

bezüge aus der Endstufe der letzten 

Besoldungsgruppe vor dem Ruhe-

stand,

–  mindestens das 1 1/2-fache der je-

weils ruhegehaltfähigen Dienstbezü-

ge aus der Besoldungsgruppe A 4,

–  sowie 450 Euro monatlich zuzüglich 

des Zweifachen dieses Betrages in-

nerhalb eines Kalenderjahres

–  Bis zum Erreichen der Regelaltergren-

ze werden alle Erwerbs- und Erwerbs-

ersatzeinkünfte angerechnet.

–  Mindestens 20 % der Versorgungsbe-

züge müssen verbleiben, soweit es 

sich nicht um Einkommen aus einer 

Verwendung im Öffentlichen Dienst 

handelt.

–  Ab der Regelaltergrenze gelten die all-

gemeinen Hinzuverdienstregelungen.

Ausnahme:

 Bei Dienstunfähigkeit infolge eines Dienst-

unfalls gelten die allgemeinen Hinzuver-

dienstregelungen (siehe Seite 25).

RUHEGEHALT

RUHENSBETRAG

ZAHLBETRAG
RUHEGEHALT

EINKOMMENEINKOMMEN

MAX. 6.300 €
IM JAHR

71,75 % DER  
RUHEGEHALTFÄHIGEN 
DIENSTBEZÜGE AUS  
DER ENDSTUFE DER  

BESOLDUNGSGRUPPE VOR 
EINTRITT IN DEN RUHESTAND
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Regelungen zur Altersteilzeit

Mit dem Versorgungsanpassungsgesetz 

1998 wurde die Altersteilzeitregelung für 

Beamte des Bundes eingeführt, die an die 

Bestimmungen für Arbeitnehmer im Alters-

teilzeitgesetz angelehnt ist. Die Altersteil-

zeitregelung ist befristet und muss bis zum 

31.12.2016 bewilligt und begonnen sein. 

Anspruchsvoraussetzungen 

Altersteilzeit kann in Anspruch nehmen, 

wer das 60. Lebensjahr vollendet hat und 

in den letzten fünf Jahren vor Beginn der 

Altersteilzeit drei Jahre mindestens teil-

zeitbeschäftigt gewesen ist und keine 

dienstlichen Belange entgegen stehen.

Eine Altersteilzeit kann Beamten in einem 

Restrukturierungs- oder Stellenabbaube-

reich bewilligt werden, oder wenn weni-

ger als 2,5 % der Beamten der jeweiligen 

obersten Dienstbehörde von ATZ Ge-

brauch machen.

Die Altersteilzeit muss bis zum Ruhestand 

beantragt werden. Bei dem Blockmodell 

(siehe Arbeitszeit) muss der Beamte be-

reits bei der Beantragung angeben, zu 

welchem Zeitpunkt er in den Ruhestand 

treten möchte (Antragsaltersgrenze oder 

Regelaltersgrenze). 

Ein späteres Vorziehen des Ruhestandes 

ist nur in dem Umfang möglich, wie der 

Beamte die Zeit noch nicht vorgearbeitet 

hat, da Arbeits- und Freistellungszeit den 

gleichen Umfang haben müssen. 

Arbeitszeit

Altersteilzeit ist Teilzeit mit der Hälfte der 

bisherigen Arbeitszeit (reduziertes Ar-

beitsvolumen). Die Arbeitszeit kann gleich-

mäßig über den gesamten Zeitraum (Teil-

zeitmodell) oder unregelmäßig in Arbeits- 

und Freistellungsphase (Blockmodell) ver-

teilt werden. 

Im Falle einer Blockbildung liegt die Frei-

stellungsphase meistens am Ende der Al-

tersteilzeit, also unmittelbar vor Beginn 

des Ruhestandes. Hier ist es möglich, 

dass der Beamte während der ersten 

Hälfte der Altersteilzeit in vollem Umfange 

arbeitet und während der zweiten Hälfte 

vollständig vom Dienst freigestellt ist. 

Besoldung

Die Besoldung bei Altersteilzeit setzt sich 

zusammen aus 

–  der Teilzeitbesoldung für die ermäßig-

te Arbeitszeit und 

–  einem steuerfreien Zuschlag von 20 % 

der Dienstbezüge, die entsprechend 

der reduzierten Arbeitszeit während 

der Altersteilzeit zustehen. 

Diese Bezüge werden während des ge-

samten Zeitraums der Altersteilzeitbe-

schäftigung – unabhängig vom Teilzeit- 

oder Blockmodell – gezahlt.

Versorgung

Die Dauer der Altersteilzeitbeschäftigung 

ist zu neun Zehnteln der bisherigen Ar-

beitszeit ruhegehaltfähig, obwohl tat-

sächlich nur 50 % der bisherigen Arbeits-

zeit gearbeitet wird.

Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind bei 

der Altersteilzeit die dem letzten Amt ent-

sprechenden vollen ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge.
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Die Versorgung der Beamten in den  
neuen Bundesländern

Besonderheiten in der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

Von großer Bedeutung für die Gesamt-

versorgung der Beamten in den neuen 

Bundesländern ist die rentenrechtliche 

Bewertung der bis zum 02.10.1990 zurück-

gelegten Vordienstzeiten. 

Hier gilt es, die Besonderheiten für ehe-

malige Angehörige von Zusatz- und Son-

derversorgungssystemen zu beachten. 

Diese sind im sogenannten Anspruchs- 

und Anwartschaftsüberführungsgesetz 

(AAÜG) geregelt.

Neben den insgesamt 27 Zusatzversor-

gungssystemen, die es in Ergänzung zur 

gesetzlichen Rentenversicherung in der 

ehemaligen DDR gab, bestanden 4 eigen-

ständige Sonderversorgungssysteme:

1.  Sonderversorgung der Deutschen 

Volkspolizei, Organe der Feuerwehr 

und des Strafvollzuges

2.  Sonderversorgung der Nationalen 

Volksarmee

3.  Sonderversorgung der Zollverwal-

tung der ehemaligen DDR 

4.  Sonderversorgung des Ministeriums 

für Staatssicherheit/Amtes für 

nationale Sicherheit. 

Mit Ausnahme des zuletzt genannten Son- 

derversorgungssystems sieht das Ren-

tenrecht folgende Begrenzung der bis zur 

Schließung der o. g. Versorgungssysteme 

erzielten Verdienste vor: 

Die Entgelte werden für Personen, die ei-

nem „staatsnahen Versorgungssystem“ 

angehörten, auf Werte unterhalb der Bei-

tragsbemessungsgrenze begrenzt, wenn 

ein Arbeitsentgelt bezogen wurde, das 

dem eines Hauptabteilungsleiters der Ge- 

haltsstufe E3 (ca. 30.000 M) im zentralen 

Staatsapparat entsprach. Ist eine Be-

grenzung vorzunehmen, soll für die zu 

begrenzenden Entgelte das Durchschnitts- 

einkommen – also 1 Entgeltpunkt – zu-

grunde gelegt werden. 

Diese Begrenzung macht sich bei der 

späteren Altersrente spürbar bemerkbar. 

Eine individuelle Versorgungsanalyse gibt 

Ihnen einen Überblick über Ihre Renten-

anwartschaft. 

Doppelversorgung: 

Versorgungslücken durch Zusammen-

treffen von Ruhegehalt und Regelal-

tersrente? 

Beamtenrechtliche Versorgungsleistungen 

werden Beamten in den neuen Bundes- 

ländern nach der Beamtenversorgungs-

Übergangsverordnung (BeamtVÜV) ge-

währt.

Vordienstzeiten, also z. B. Zeiten als Ar-

beitnehmer im Öffentlichen Dienst oder 

Ausbildungszeiten, die bis zum 02.10.1990 

zurückgelegt wurden, können als ruhege-

haltfähige Dienstzeiten berücksichtigt 

werden, soweit die allgemeine Wartezeit 

von 5 Jahren für die gesetzliche Renten-

versicherung nicht erfüllt ist und diese 

Zeiten bei der Berechnung der Rente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 

zugrunde gelegt werden. 

Ruhegehaltfähige Dienstzeiten werden 

somit grundsätzlich erst ab dem 

03.10.1990 anerkannt, da die Zeiten bis 

zum 02.10.1990 in der Regel in der ge-

setzlichen Rentenversicherung berück-

sichtigt werden. 

Fazit: Viele Beamte werden als Folge die-

ser Regelung eine gemischte Altersversor-

gung, also eine Rente aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung und eine Beamten-

versorgung (Ruhegehalt) erhalten.

Beamte in den neuen Bundesländern müs-

sen weitreichende Kürzungen hinnehmen, 

wenn sie Anspruch auf eine solche Dop-

pelversorgung haben. Häufig sind sie bei 

ihrer Verbeamtung bereits älter gewesen 

und haben, bedingt durch den späten Ein-

tritt (03.10.1990) in das Beamtenverhältnis, 

nur eine kurze Beamtendienstzeit. Des-

halb wird das tatsächlich erdiente Ruhe-

gehalt im Regelfall sehr niedrig sein, so 

dass die Beamten oftmals die sogenannte 

Mindestversorgung erhalten.
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Beispiel für allgemeine Ruhensregelung  
nach § 55 BeamtVG:

ruhegehaltfähige Dienstbezüge1  3.000,00 € 

Dienstzeit 2 = 24 Jahre 
erdientes Ruhegehalt 
= 43,05 % (24 x 1,79375 %)  1.291,50 €

Mindestruhegehalt NBL (amtsunabhängig)3 1.634,71 €

Rente 500,00 €

Mindestruhegehalt + Rente  2.134,71 €

Höchstgrenze 71,75 % von 3.000,00 € 2.152,50 €

Übersteigen der Höchstgrenze? nein, aber!

Der Beamte würde neben der Rente die vollen Versorgungsbezüge erhalten, 

was aber dem Sinn des Mindestruhegehaltes widerspricht. Denn die kurze Be-

amtendienstzeit ist hier nicht durch den vorzeitigen Eintritt des Versorgungsfal-

les, sondern durch den späten Eintritt in das Beamtenverhältnis bedingt. Wenn 

die Mindestversorgung das erdiente Ruhegehalt übersteigt, wird die Gesamt-

versorgung aus Ruhegehalt und Rente deshalb nochmals vermindert. Die Ren-

te wird auf den Teil der Mindestversorgung, der das erdiente Ruhegehalt über-

steigt, angerechnet. Die Summe aus Versorgung und Rente darf dabei die 

Mindestversorgung aber nicht unterschreiten. 

Fortsetzung des Beispiels: 

Mindestruhegehalt 1.634,71 €

abzüglich Rente 500,00 €

Zahlbetrag Ruhegehalt 1.134,71 €

mindestens aber das erdiente Ruhegehalt 1.291,50 €

Gesamtversorgung Rente und Ruhegehalt 1.791,50 €

Diese weitreichende Begrenzung wird sich bei der späteren Altersversorgung 

gravierend auswirken. Sorgen Sie deshalb mit einer SIGNAL IDUNA Lebens- 

oder Rentenversicherung schon jetzt vor.
1fiktiv für Verheiratete, 2fiktiv seit 3.10.1990, 3Besoldung 03/2014

Bei einer Mindestversorgung beträgt das 

Ruhegehalt mindestens 35 % der ruhege-

haltfähigen Dienstbezüge (amtsbezoge-

nes Mindestruhegehalt) oder wenn dies 

günstiger ist, 65 % der ruhegehaltfähigen 

Dienstbezüge aus der Endstufe der Be-

soldungsgruppe A4 (amtsunabhängige 

Mindestversorgung). Gerade bei lebens-

älteren Beamten wird regelmäßig die Min-

destversorgung zur Anwendung kommen, 

da diese Beamten nur eine geringfügige 

ruhegehaltfähige Dienstzeit erreichen 

können. 

Beim Zusammentreffen von Mindestver-

sorgung und gesetzlichen Rentenansprü-

chen gelten neben den allgemeinen 

Höchstbetragsregelungen zusätzliche, be- 

sondere Einschränkungen. 

Die zusätzliche Einschränkung wurde mit 

der Begründung geschaffen, dass die Ge-

währung einer beamtenrechtlichen Min-

destversorgung nur der Sicherung des 

Existenzminimums bei Alter und Invalidität 

dienen soll. Mit Wirksamwerden des Ren-

tenanspruchs (in der Regel 67. Lebensjahr 

bei der Regelaltersrente) tritt die Rente zum 

Mindestruhegehalt hinzu, so dass eine Si-

cherung des Existenzminimums durch Ge-

währung einer Mindestversorgung dann 

nicht mehr erforderlich ist. 
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Die vorübergehende Erhöhung  
des Ruhegehaltssatzes

Beamte in den alten als auch in den neuen 

Bundesländern können unter bestimmten 

Voraussetzungen auf Antrag eine vorü-

bergehende Erhöhung des Ruhegehalts-

satzes gemäß § 14 a BeamtVG erhalten. 

Diese Erhöhung kommt besonders Beam-

ten in den neuen Bundesländern zugute, 

deren Arbeitsjahre vor dem 03.10.1990 

nicht beim Ruhegehalt berücksichtigt 

werden. 

Wartezeit

Sie müssen bis zum Beginn des Ruhestan-

des die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren 

in der gesetzlichen Rentenversicherung er-

füllt haben. Auf die Wartezeit werden alle 

Beitragszeiten, Kindererziehungszeiten und 

Zeiten aus einem Versorgungsausgleich ab 

dem 17. Lebensjahr angerechnet, die nicht 

ruhegehaltfähig sind.

Altersgrenze 

Die Regelaltersgrenze (i. d. R. 67. Lebens-

jahr) darf noch nicht erreicht sein. 

Besondere Altersgrenze oder 
Dienstunfähigkeit

Weiterhin müssen sie wegen des Errei-

chens einer besonderen Altersgrenze oder 

wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 

versetzt werden. 

Insbesondere für Polizeibeamte, aber auch 

für Strafvollzugsbeamte im Aufsichtsdienst 

und für Beamte des Einsatzdienstes der 

Berufsfeuerwehr gilt die besondere Alters-

grenze von 62 Jahren. Aber auch für Leh-

rer gilt eine besondere Altersgrenze, denn 

diese treten i. d. R. mit dem Ende des 

Schuljahres in den Ruhestand, das dem 

Schuljahr vor Vollendung der Regelalters-

grenze vorhergeht.

Maßgebend für die Dienstunfähigkeit ist, 

ob der Beamte dauernd unfähig ist, die 

seiner Laufbahnbefähigung entsprechende 

Tätigkeit auszuüben. Bei Polizeibeamten 

genügt deshalb die Polizeidienstunfähig-

keit, bei anderen Vollzugsbeamten die Voll-

zugsdienstunfähigkeit. 

Höhe des Ruhegehaltssatzes

Eine Erhöhung kommt nur in Betracht, 

wenn der erreichte Ruhegehaltssatz unter 

66,97 % liegt. Erzielt der Beamte Einkünfte 

aus selbstständiger oder nichtselbststän-

diger Arbeit, so unterbleibt eine Erhöhung 

des Ruhegehaltes, sofern die Einkünfte 

450 Euro monatlich zuzüglich des Zweifa-

chen dieses Betrages innerhalb eines Ka-

lenderjahres überschreiten. 

Steigerungssatz

Liegt der Ruhegehaltssatz unter 66,97 %, 

so wird bis zu diesem Höchstsatz aufge-

stockt. Der Steigerungssatz beträgt 

0,95667 % für je 12 Monate Pflichtbei-

tragszeiten in der gesetzlichen Renten-

versicherung, soweit sie nicht schon ru-

hegehaltfähig sind. Sind Vordienstzeiten 

sowohl Pflichtbeitragszeiten in der Ren-

tenversicherung als auch ruhegehaltfähige 

Dienstzeiten, bleiben sie bei der Ermitt-

lung der berücksichtigungsfähigen Pflicht-

beitragszeiten in dem Umfang, in dem sie 

ruhegehaltfähig sind, außer Betracht. Die 

vor dem 17. Lebensjahr liegenden Zeiten 

werden ebenfalls nicht berücksichtigt. 

Mindestversorgung und  
erdientes Ruhegehalt 

Seit dem 01.01.1999 werden Mindestver-

sorgungsempfänger von der Anwendung 

des § 14a BeamtVG nicht mehr ausge-

schlossen. Das heißt, dass ab diesem 

Zeitpunkt die Anspruchsberechtigten – 

also auch die schon im Ruhestand be-

findlichen Beamten – eine vorübergehende 

Erhöhung des Ruhegehalts erhalten kön-

nen. Grundlage für die vorübergehende 

Erhöhung ist der erdiente Ruhegehalts-

satz. Liegt dieser unter dem Mindestruhe-

gehaltssatz (sowohl amtsbezogener als 

auch amtsunabhängiger), wird nur der 

erdiente Ruhegehaltssatz erhöht. Bleibt 

die nach § 14a BeamtVG vorübergehend 

erhöhte Versorgung hinter der Mindest-

versorgung zurück, wird weiterhin die 

Mindestversorgung gezahlt. 

Zusammentreffen von Versor-
gungsbezügen mit Renten ab der 
Regelaltersgrenze 

Die vorübergehende Erhöhung fällt spä-

testens mit Ablauf des Monats weg, in 

dem der Ruhestandsbeamte die Regelal-

tersgrenze erreicht hat, jedoch schon vor-

her, wenn bereits eher Leistungen aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung bezogen 

werden.
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Alter bei 
Dienstun-
fähigkeit

Erfahrungs-
stufe*

erreichtes
Gehalt in Euro*

ruhegehaltfähige
Dienstbezüge

(Gehalt x 0,9901)

Ruhegehaltssatz in % 
inkl. Zurechnungszeit, 

vermindert durch 10,8 % 
Abschlag

Ruhegehalt in €
Versorgungslücke 

zum erreichten 
Gehalt in €

30 4 3.286,83 3.254,29 49,60        1.634,71** 1.652,12

35 5 3.455,20 3.420,99 52,27 1.788,15 1.667,05

40 6 3.572,40 3.537,03 54,93 1.942,89 1.629,51

45 7 3.689,55 3.653,02 57,60 2.104,14 1.585,41

50 8 3.806,75 3.769,06 60,27 2.271,61 1.535,14

55 8 3.806,75 3.769,06 62,93 2.371,87 1.434,88

* fiktive Erfahrungsstufe, ** Mindestversorgung 

Beispiel zur Höhe der Versorgung bei Dienstunfähigkeit aufgrund 
Freizeitunfall/Krankheit für einen Beamten im gehobenen Dienst

Dienstalterbeginn: 19 Jahre

Besoldungsgruppe: A 10, verheiratet, keine Kinder

Endgehalt (Besoldungsstand 03/2014): 3.806,75 Euro 

(Grundgehalt inklusive Erhöhungsbetrag und Familienzuschlag)

31VORÜ BERGEHENDE ER H ÖH U NG DE S RU HEGEH A LT SS AT ZE S



Altersvermögensgesetz (AVmG) – 
ein neuer Baustein der Altersvorsorge

Mit dem Versorgungsänderungsgesetz 

2001 hat der Gesetzgeber die Reformmaß-

nahmen der gesetzlichen Rentenversiche-

rung wirkungsgleich auf die Beamtenver-

sorgung übertragen, die ebenso wie andere 

Alterssicherungssysteme vor dem Problem 

steigender Ausgaben stehen. Auch in der 

Beamtenversorgung wird das Versor-

gungsniveau sinken, und zwar auf 71,75 % 

ab 2011. 

Um den Beamten die Möglichkeit zu ge-

ben, ihr Versorgungsniveau im Alter zu si-

chern, hat der Gesetzgeber beschlossen, 

die private Altersvorsorge auch für Beamte 

stärker zu fördern. Seit dem 01.01.2002 

gehören aktive Beamte zu dem förderfä-

higen Personenkreis. Gefördert werden 

die vom Bundesaufsichtsamt für das Ver-

sicherungswesen zertifizierten Produkte 

der privaten Vorsorge. Die Formen der 

betrieblichen Altersversorgung sind für 

Beamte nicht möglich. 

Der Altersvorsorgeaufwand setzt sich aus 

Eigenbeiträgen und staatlichen Zuschüs-

sen zusammen. Die staatliche Förderung 

besteht aus 

–  Zulagen, die abhängig vom Alter (Be-

rufseinsteigerbonus), Familienstand 

und der Kinderzahl sind und

–  einer steuerlichen Abzugsfähigkeit der 

Beiträge im Rahmen des Sonderaus-

gabenabzugs bei der Einkommensteu-

ererklärung bis zu bestimmten Höchst-

beträgen.  

Die SIGNAL IDUNA Gruppe bietet indivi-

duelle, leistungsstarke AVmG-Produkte, 

wie den Sparplan „Riester-Rente“, die 

„HANSAgeneration-Fonds“ oder die 

„Wohnriester-Förderung“. 

Mit den AVmG-Produkten sollen die neu-

en Versorgungslücken durch das Versor-

gungsänderungsgesetz 2001 geschlossen 

werden, die alten bleiben bestehen. Die 

private Vorsorge gewinnt auch im Öffent-

lichen Dienst immer mehr an Bedeutung. 

Die staatliche Verantwortung verlagert sich 

zunehmend auf die eigenverantwortliche 

private Absicherung. 

Lassen Sie sich deshalb umfassend über 

Ihre Versorgungssituation und die neue 

staatliche Förderung von speziell ausge-

bildeten Mitarbeitern der SIGNAL IDUNA 

Gruppe informieren.

Die SIGNAL IDUNA Gruppe bietet dem 

gesamten Öffentlichen Dienst preiswer-

ten und bedarfsgerechten Versicherungs-

schutz aus einer Hand. 

Service wird bei der SIGNAL IDUNA 

Gruppe groß geschrieben!
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Beispiel:

40-jähriger Beamter, 40.000 Euro Jahreseinkommen, 

verheiratet, Ehefrau nicht berufstätig, 2 Kinder

Zulagenförderung 2014

Bruttojahresbesoldung 40.000,00 €

Regelbeitrag 4 % 1  1.600,00 €

abzüglich Zulagen
– für den Beamten  154,00 €
– für die Ehefrau (eigener Vertrag) 154,00 €
– für zwei Kinder 2 600,00 €

zu zahlender Eigenbetrag 692,00 €

1  der Besoldung (inkl. Familienzuschlag, Zulagen) des Vorjahres (max. 2.100 €)
2  Kinderzuschlag für Geburten bis 31.12.2007 185,00 €, für Geburten ab 

01.01.2008 300,00 € pro Kind.
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Raum für Notizen
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SIGNAL IDUNA Gruppe

Hauptverwaltung Dortmund

Joseph-Scherer-Straße 3

44139 Dortmund

Telefon 0231 135-0

Fax 0231 135-4638

Hauptverwaltung Hamburg

Neue Rabenstraße 15-19

20354 Hamburg

Telefon 040 4124-0

Fax 040 4124-2958

info@signal-iduna.de

www.signal-iduna.de

Ganz in Ihrer Nähe

In 100 Jahren haben wir viel über 
Sicherheit gelernt – von Ihnen.

Schon immer hat sich das Denken und 

Handeln der SIGNAL IDUNA an den Be-

dürfnissen der Menschen orientiert.

So können wir Ihnen heute bedarfsge-

rechte und optimierte Versicherungs- 

und Finanzdienstleistungen anbieten. 

Denn auf Basis langjähriger Tradition ent-

wickeln wir unser umfangreiches Produkt-

angebot ständig für Sie weiter. Für erst-

klassigen Service und partnerschaftliche 

Beratung – direkt in Ihrer Nähe. Alles zur 

individuellen und zukunftsorientierten Ab-

sicherung unserer Kunden.

Denn eins hat sich in all den Jahren bei 

der SIGNAL IDUNA nicht geändert: hier 

arbeiten Menschen für Menschen. 


